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Guten Tag,

die Kongregation für die Glaubenslehre der 
Katholischen Kirche hat in diesem sommer 
für Aufregung und lebhafte Reaktion ge-
sorgt. In ihrem Text „Antworten auf Fragen 
zu einigen Aspekten bezüglich der Lehre 
über die Kirche“ hat sie erneut den Vor-
rang der katholischen Kirche vor anderen 
„Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften“ 
betont. 

Eins der zentralen Hemmnisse für eine 
Fortentwicklung der Ökumene ist das Ver-
ständnis von Eucharistie und Abendmahl. 
Der katholische Theologe Gotthold Hasen-
hüttl hat im Rahmen des Ökumenischen 

Kirchentages in Berlin im Jahr 2000 in 
einem Gottesdienst auch evangelische 
Christen zur Kommunion eingeladen. Dies 
hatte für ihn die Konsequenz der Suspensi-
on vom Priesteramt.

In seinem Beitrag „Ökumenische Gast-
freundschaft“ gibt Hasenhüttl einen Über-
blick über die Entwicklung in dieser Frage 
und macht auch deutlich, dass schon mehr 
Nähe zwischen den Konfessionen bestanden 
hat, die durch kirchliche Hierarchien aber 
wieder verhindert wurde. Ein informativer 
aber doch auch engagierter Text.

Wer einen ausgewiesenen Fröbel-Forscher 
in seiner Redaktion hat, wird sich die 
Chance nicht entgehen lassen, den aus An-
lass einer Tagung zu seinem 70. Geburts-
tag entstandenen Text über Fröbels Erbe zu 
veröffentlichen. Er gibt zugleich einen Ein-
blick in Fröbels Denken und einen Über-
blick über die Forschungsschwerpunkte.

Im hinteren Teil finden sie ein kurzes In-
terview zum Umgang mit dem Phänomen 
der ProblemschülerInnen sowie einige In-
formationen aus kirchlichen oder bildungs-
politischen Zusammenhängen.

Der Bericht über die Präsens der GEE auf 
dem Kirchentag in Köln schließt mit einem 
positiven Resümee über dieses Engage-
ment.
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ÖKUMENISCHE  
GASTFREUNDSCHAFT

GOTTHOLD HASENHÜTTL

1. Einleitung
Jeder weiss, dass wir Christen gespalten 
sind, gespalten in verschiedene Konfessi-
onen. Nichts widerstreitet der Botschaft 
Christi mehr, als die gegenseitige Verurtei-
lung und Abgrenzung. Selbst die Eucha-
ristie wird von kirchlichen Hierarchen als 
Mittel der Ausgrenzung missbraucht. Das 
bedeutet, dass Kirchen Jesus Christus zu 
einem Ausschlussmittel umfunktionie-
ren. Dazu gesellt sich ein Institutionen-
fetischismus: Wenn du nicht die gleiche 
Kirchenstruktur hast wie ich, bist du von 
der vollen Wahrheit abgefallen. „Die Insti-
tution der je eigenen Kirche bildet das Na-
delöhr, in dem die ökumenischen Diskus-
sionen stecken geblieben sind“ (Hermann 
Häring). Das neuzeitliche Denken ist be-
stimmt vom „Mythos der (undemokra-
tisch-hierarchischen) Institution als schüt-
zender, für ein humanes Zusammenleben 
unverzichtbarer Ordnungsmacht.“ 

Dieser Gedanke ist heute obsolet. Kon-
fessionen sind das Produkt vergangener 
Zeiten, vor allem der Moderne. Heute ist 
das Ende des Konfessionalismus gekom-
men, wenn sich die Kirchen nicht selbst 
aufgeben wollen. Ist der Pluralismus nicht 
ein Reichtum? Ist die Vielfalt der Kirchen 
nicht wie die Vielfalt der Kulturen wün-
schenswert? Gehört nicht der Pluralismus 
zum Wesen des christlichen Glaubens? 
Ein Blick in das NT genügt! Wir haben 
vier verschiedene Evangelien, die sich 
nicht harmonisieren lassen, wir haben 
in den paulinischen, nachpaulinischen 
und johanneischen Schriften ganz unter-
schiedliche Strukturen der Glaubensge-

meinschaften. Gerade diese Vielfalt hat 
eine antiideologische Speerspitze, die jede 
Verabsolutierung ausschließt. Die Spal-
tung der Christenheit ist durch Absolut-
heitsansprüche entstanden und gegen die 
biblische Botschaft. Spaltung ist immer 
Ausschluss des Andersdenkenden. Vielfalt 
ermöglicht unterschiedliche Theologien, 
Institutionen, Symbole und Lebensent-
würfe. Die Vielfalt schliesst die Einheit 
nicht aus, wenn nur der andere anders 
sein darf und im Dialog bleibt. Die Spal-
tung hat den Dialog unmöglich gemacht 
und daher die jesuanische Botschaft ver-
raten. Nur wenn wir den Weg zueinander 
finden, nicht stehenbleiben, und d.h. än-
derungsbereit sind, selbst im Dialog, neu 
werden, ist Spaltung überwindbar. Diesen 
Weg kennen wir – oder stellen auch wir 
die Thomas-Frage: Wir wissen nicht den 
Weg? – die Antwort Jesu war: Ich in der 
Weg. Wenn wir uns an der Existenzform 
Christi orientieren, haben wir den Weg 
zur Einheit in der Vielfalt.
Faktisch jedoch haben alle Kirchen diesen 
Weg verlassen und so kam es zu den Spal-
tungen, die die Ökumene zu überwinden 
sucht, damit das Zeitalter des Konfessio-
nalismus endgültig vorbei sei!

2. Die Spaltung der Kirchen
Die erste große Spaltung fand 1054 statt, 
bei der sich die West- und die Ostkirche 
(die Orthodoxen Kirchen) trennten und 
sich der römische Papst und der Patriarch 
von Konstantinopel gegenseitig exkommu-
nizierten. Ein Versuch der Wiedervereini-
gung wurde im Konzil von Florenz (1439-
1445) unternommen. Die Wiederverei-
nigung, die beschlossen wurde, zerbrach 
aber nach wenigen Jahren. 1870 vertiefte 
das Unfehlbarkeitsdogma den Graben 
zwischen den beiden Kirchen. Zwar ho-
ben Papst Paul VI. (1965) und Athena-
goras, der Patriarch von Konstantinopel, 

3BEITRAG



4 BEITRAG

gegenseitig offiziell die Exkommunikation 
auf, aber zu einer wirklichen Einheit kam 
es nicht. 
Die zweite große Spaltung war die Re-
formation im 16. Jahrhundert. Nachdem 
Kardinal Cajetan de Vio, von Leo X. be-
auftragt, Luther nicht bewegen konnte, 
die 95 Thesen (1517) zurückzuziehen 
und die Disputation in Augsburg 1518 
und in Leipzig 1519 mit Johannes Eck 
erfolglos blieben, verurteilte 1520 der 
Papst in der Bulle „Exurge Domine“ Lu-
ther und exkommunzierte ihn 1521. Die-
se Exkommunikation ist bis heute nicht 
aufgehoben. Ihre Aufhebung ist m.E. die 
Bedingung eines ernsthaften Dialogs, der 
zur Einheit führen könnte. Das Konzil von 
Trient (1545-1563) schrieb jedoch in sei-
nen Dekreten die Kirchenspaltung fest.

3.  Der Versuch der Versöhnung –  
die Ökumene

Erst im 19. Jahrhundert, auf Grund der 
kolonialen Eroberungen und der damit 
verbundenen Missionsbewegung, ver-
suchten die Missionsgesellschaften nicht 
als Konkurrenten aufzutreten. So be-
gann die ökumenische Bewegung 1910 
bei der Weltmissionskonferenz in Edin-
burgh. Allerdings blieb die Katholische 
Kirche dieser Konferenz fern. Aus dieser 
Konferenz entstand 1948 der Ökume-
nische Rat der Kirchen (in Genf), der 
bereits für 1937 geplant war, aber wegen 
der politischen Ereignisse und dem 2. 
Weltkrieg nicht umgesetzt werden konn-
te. 147 Kirchen aus 44 Ländern nahmen 
daran teil. Der Ökumenische Rat der 
Kirchen definierte sich als eine „Ge-
meinschaft von Kirchen, die den Herrn 
Jesus Christus als Gott und Heiland be-
kennen“. Der ÖRK will also keine Über-
kirche sein, sondern ein Dialogforum. 
In Neu Delhi wurde 1961 das Bekennt-
nis ergänzt, das heute lautet: „Der ÖRK 

ist eine Gemeinschaft von Kirchen, die 
den Herrn Jesus Christus als Gott und 
Heiland gemäß der Hl. Schrift zur Ehre 
Gottes des Vaters, des Sohnes und des 
Hl. Geistes bekennen“. Auf Grund des 
trinitarischen Bekenntnisses traten 1961 
die Orthodoxen Kirchen dem ÖRK bei. 
Muss der ÖRK auch die Unfehlbarkeit 
des Papstes ins Bekenntnis aufnehmen, 
damit die Katholische Kirche beitritt?

1975 in Nairobi wurde das Ziel des ÖRK 
klar formuliert: Der ÖRK will „zur sicht-
baren Einheit in einem Glauben und der 
einen eucharistischen Gemeinschaft“ füh-
ren. Im Jahr 2002 umfasste der ÖRK 342 
Kirchen und Gemeinschaften aus 120 
Ländern, fast 1 Milliarde Christen. Die Ka-
tholische Kirche (ebenfalls ca. 1 Milliarde) 
entsendet offiziell nur Beobachter, obwohl 
auf unterer Ebene eine Mitarbeit beim 
ÖRK stattfindet.  Die Ökumenische Be-
wegung zielt also darauf ab, den Frieden 
zwischen den Kirchen wiederherzustellen. 
So änderte sich das Verhältnis der Kirchen 
zueinander im 20. Jahrhundert. Statt Hass 
und Ablehnung, die 400 Jahre herrschte, 
versuchte man zaghaft miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Man sah ein, dass 
der einzige Weg zur Versöhnung nur der 
Dialog im Geist Jesu Christi ist.

In der katholischen Kirche bekam die 
Ökumenische Bewegung ihre offizielle 
Gestalt durch Papst Johannes XXIII., als 
er (26./27.1.) 1959 das 2. Vatikanische 
Konzil einberief. Er erklärte, es solle nicht 
nur auf die Stärkung des (katholischen) 
Gottesvolkes abzielen, „sondern auch ei-
ne Einladung an die getrennten Gemein-
schaften sein ... zur Wiedergewinnung 
der Einheit, nach der heute so viele Her-
zen von allen Punkten der Erde aus sich 
sehnen“. Auf Grund dieser Einladung 
entsandte der ÖRK offizielle Konzilsbe-
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obachter, um sich direkt über die Fragen 
der Einheit auf dem Konzil informieren zu 
können. 1965 nach Abschluss des Konzils 
wurde vom ÖRK und der katholischen 
Kirche ein Ausschuss gebildet (8 ÖRK, 6 
Kath.), der die Möglichkeit des Dialogs 
und der Zusammenarbeit ausloten sollte.

Es ist nun hervorzuheben, dass im Zuge 
des 2. Vat. Konzils (1962-65) viel Posi-
tives in der Ökumene geschehen ist. Es 
entstand eine Gemeinschaftsübersetzung 
der Bibel, die zu lesen empfohlen wur-
de (besonders im Bibeljahr 2003). Das 
war durch Jahrhunderte keine Selbstver-
ständlichkeit. Denn die Katholische Kir-
che hatte die Bibellesung ohne Priester 
lange Zeit verboten (bis 1950 galt dieses 
Verbot in verschiedenen Priestersemi-
naren Lateinamerikas!) und bis zum 2. 
Vat. Konzil durfte man als Katholik nur 
eine Bibel, die mit einem katholischen 
Kommentar versehen war, lesen. Weiter 
fanden im Zuge des 2. Vat. Konzils die 
Konfessionsschulen ihr Ende. Die Misch-
ehenfrage wurde neu behandelt, so dass 
der Zwang zur katholischen Kinderer-
ziehung aufgehoben und ökumenische 
Trauungen möglich wurden. Immer häu-
figer fanden ökumenische Gottesdienste 
statt.  Ein   ganz   wichtiger   Schritt   war,   
dass   andere   Kirchen   als Heilsgemein-
schaften anerkannt wurden, d.h. der ein-
zelne evangelische Christ kann das Heil 
finden, nicht, obwohl er nur evangelisch 
ist, sondern weil er evangelisch ist. Seine 
Glaubensgemeinschaft ist heilsrelevant. 
Das ermöglichte eine ganz neue Einstel-
lung der Katholiken zu den reformato-
rischen Kirchen.

Bald nach diesem Aufbruch fand bereits 
in den 70er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts eine Stagnation statt, so dass die ge-
meinsame Synode der Bistümer der BRD 

1975 (bzw. 1976 veröffentlicht) feststellte: 
... dass es „beunruhigende Zeichen der 
Erschlaffung des ökumenischen Willens“ 
gibt. Trotzdem kam es 1982 zur Konver-
genzerklärung zur Taufe, Eucharistie und 
Amt des ÖRK. Nur in der Kommission für 
Glauben und Kirchenverfassung (Faith 
and Order) ist auch die Katholische Kir-
che vertreten. In dieser gemeinsamen Er-
klärung werden die Übereinstimmungen 
und Unterschiede der Kirchen festgestellt, 
jedoch zugleich als Ziel die gegenseitige 
Anerkennung der Kirchen und ihrer Äm-
ter formuliert, so dass eine eucharistische 
Konzelebration möglich wird. Die sog. 
„Eucharistische Liturgie von Lima“ war 
ein praktischer Vorschlag, dessen Verwirk-
lichung bis heute in vollem Umfang aus-
steht.
Ein Jahr darauf, 1983, versuchten Rah-
ner/Fries (im Buch: „Einigung der Kirchen 
– reale Möglichkeit?“, Freiburg) der Öku-
mene neuen Aufschwung zu geben. Sie 
stellten 8 Thesen, unter deren Vorausset-
zung Einigung möglich erscheint, auf.
1.  Die Kirchen verpflichten sich auf die 

Grundwahrheiten des Apostolischen 
Glaubensbekenntnisses.

2.  Keine Kirche verwirft die verpflichten-
den Lehraussagen der anderen und kei-
ne verpflichtet eine andere Kirche auf 
ihre eigenen Lehraussagen. Auf gegen-
seitige Verurteilung ist zu verzichten. 
Toleranz ist geboten.

3.  Die Kirchen erkennen ihre verschie-
denen Strukturen an.

4.  Ebenfalls anerkennen sie den Petrus-
dienst, jedoch unter Wahrung der 
Eigenständigkeit der verschiedenen 
Kirchen (Teilkirchen).

5.  Ein allgemeines bischöfliches Amt ent-
sprechend alter Tradition, bei freier 
Bischofswahl, wird akzeptiert. 

6.  Unter den Kirchen findet ein ständiger 
Dialog statt.
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7.  Ohne die bestehenden Ämter der jewei-
ligen anderen Kirche in Frage zu stel-
len, vereinbaren diese in Zukunft die 
Ordination durch Gebet und Handauf-
legung zu erteilen.

8.  Als Folge besteht daher zwischen den 
Kirchen Kanzel- und Altargemeinschaft.

Zugleich begann man nach dem 2. Vat. 
Konzil die Rechtfertigungsfrage zu erör-
tern, die am Beginn der Reformation als 
die Kirchenspaltungsfrage angesehen wur-
de. Nach 30 Jahren wurde (31.10.) 1999 
in Augsburg der Durchbruch erzielt, so 
dass die Katholische Kirche und der Lu-
therische Weltbund die „Gemeinsame Er-
klärung zur Rechtfertigungslehre“ unter-
schrieben.
1.  wird festgestellt, dass beide Kirchen in 

den Grundwahrheiten übereinstimmen, 
so dass in der Rechtfertigungslehre ein 
Grundkonsens besteht. Bemerkenswert 
ist, dass zum ersten Mal mit Zustim-
mung Roms ein differenzierter Konsens 
festgehalten wird, d.h. die Rechtferti-
gungslehre der beiden Kirchen ist nicht 
identisch, aber sie ist nicht kirchentren-
nend. Ein unterschiedliches Verständnis 
in dieser entscheidenden Frage ist mög-
lich, ohne dass dieses zur Trennung der 
Kirchen führt. Es gibt also eine legitime 
Verschiedenheit.

2.  Ferner wird erklärt, dass die damaligen 
gegenseitigen Verurteilungen heute 
die Partnerkirche nicht mehr treffen. 
Die vergangenen kirchentrennenden 
Gegensätze durch gegenseitigen Aus-
schluss sind aufgehoben.

3.  Durch diese zwei entscheidenden 
Schritte sind allerdings noch nicht alle 
Probleme gelöst, vor allem nicht das ek-
klesiologische, d.h. die unterschiedliche 
Ansicht von Amt und Sakrament bleibt 
vorläufig noch bestehen. Die Grund-
konsenserklärung zum Verständnis des 

Herrenmahls steht noch aus. Von vielen 
Theologen wird diese nun gefordert.

Wir sind  beim  entscheidenden   Punkt 
der Ökumene angelangt, der nicht mehr 
weitgehend in der theologischen Theorie 
verharrt, sondern den Übergang zu einer 
echten und nicht nur scheinbaren öku-
menischen Praxis markiert. Der 1. Öku-
menische Kirchentag nach 500 Jahren in 
Deutschland (2003) hat dies klar zum 
Ausdruck gebracht. Zwar wurde auch hier 
eine „Charta Oecumenica“ von der Katho-
lischen, Orthodoxen und Lutherischen 
Kirche unterzeichnet, aber sie ist eine rei-
ne Absichtserklärung ohne jede Verbind-
lichkeit. Und Kardinal Meisner (Tagespost 
2.7.03, wie auch beim Weltjugendtag in 
Köln 2005) baute ein Feindbild auf, in-
dem er erklärte, dass die Protestanten bei 
uns nicht die Eucharistie empfangen kön-
nen, denn „Damit ist der Lebensnerv der 
Kirche getroffen.“ Hier liegt eine Macht-
usurpation vor, die keinen Fortschritt in 
der Ökumene mehr möglich macht. Dies 
unterstreicht die Instructio „Redemptionis 
sacramentum“ (23.4.2004) § 85: „Katho-
lische Spender spenden die Sakramente 
erlaubt nur katholischen Gläubigen; eben-
so empfangen diese die Sakramente er-
laubt nur von katholischen Spendern“. 

Nach einem Dekret vom 04.12.2004 wer-
den zwei Bedingungen genannt, unter 
denen ein evangelischer Christ die katho-
lische Eucharistie empfangen darf: 1. Er 
kann einen evangelischen Spender nicht 
aufsuchen und 2. Er hat den katholischen 
Glauben bzgl. der Eucharistie, d.h. er 
hält die Transsubstantiationslehre für die 
wahre Lehre. Die beiden Bedingungen 
sind im Klartext praktisch nie erfüllt. Und 
was macht Ratzinger (jetzt Papst Benedikt 
XVI.)? Beim Totenamt für Johannes Paul 
ll., das er zelebrierte, spendete er in aller 
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Öffentlichkeit Roger Schutz von Taizé, also 
einem Protestanten, die Kommunion. Bei 
der Amtseinführungsmesse (24.04.2005) 
allerdings wurden zur Kommunion nur 
die Katholiken eingeladen, obwohl Bene-
dikt XVI. sich als Diener der Einheit der 
Christen bezeichnete. Und Kardinal Kas-
per spendete bei der Gedenkmesse für Ro-
ger Schutz bewusst evangelischen Christen 
die Kommunion. 

4.  Gibt es einen Weg zum gemeinsamen 
Herrenmahl?

Die Auseinandersetzung um die Eucharis-
tiefeier bzw. das gemeinsame Abendmahl 
hat eine über 30-jährige ökumenische 
Vorgeschichte.

Beim ökumenischen Pfingstreffen 1971 in 
Augsburg wurde die zentrale ökumenische 
Frage nach der Eucharistischen Gast-
freundschaft gestellt. „Wir fordern Kirchen-
leitungen ... auf, gemeinsame Abendmahls-
gottesdienste bzw. Eucharistiefeiern für 
ökumenische Gruppen ... zuzulassen und 
als einen Weg zur größeren Einheit zu emp-
fehlen ... Die ... Kirchenleitungen werden 
gebeten, ihre Glieder gegenseitig zu einer 
offenen Kommunion zuzulassen.“ Ebenso 
forderte die Würzburger Synode (1971-75) 
die Bischöfe auf, alle Möglichkeiten wahr-
zunehmen, um anderen Christen den Zu-
tritt zur Eucharistie zu ermöglichen.

Einen ersten großen Schritt stellt das Straß-
burger Modell von 1972 dar. Der luthe-
rische Theologe Gerard Siegwalt schrieb 
1969 einen offenen Brief an Bischof Léon 
Arthur Elchinger (Straßburg) über die 
Möglichkeit einer offenen eucharistischen 
Gemeinschaft, die sehnlich erwünscht 
wird. Nach fast 3-jähriger Beratung gab 
1972 der Bischof seine Weisungen über 
die eucharistische Gastfreundschaft he-
raus. Er erwähnt, dass bereits Ehepaare 

und ökumenisch engagierte Christen 
„heimlich“ diese Gastfreundschaft pflegen 
(heute ist dies in Deutschland längst gang 
und gäbe). Er will diese aus der „Heim-
lichkeit“ herausführen. Zwar lehnt Elchin-
ger auf Grund des jetzigen Standes der 
ökumenischen Diskussion Konzelebration 
(Interzelebration) und Interkommunion 
ab, nicht jedoch die eucharistische Gast-
freundschaft, d.h. die offene Kommunion.

Diese drei Begriffe sind erklärungsbedürftig:
Die Konzelebration oder Interzelebration 
genannt bedeutet, dass evangelische und 
katholische Amtsträger wechselseitig den 
eucharistischen Gottesdienst leiten. Z.B. 
spricht in diesem Fall der katholische Prie-
ster die Brotworte und der evangelische 
Pastor die Weinworte oder umgekehrt. 
Nach Ansicht Johannes Paul II. (Enzyklika 
„Ecclesia de Eucharistia“) ist dies heute „in 
keinem Fall statthaft“. 
Die Interkommunion ist die generelle ge-
genseitige Zulassung zweier Kirchen von 
Mitgliedern der jeweils anderen Konfes-
sion zur eigenen Eucharistie. Eine wech-
selseitige Vereinbarung der Kirchen ist die 
Voraussetzung. Eine solche Vereinbarung 
gibt es z.B. zwischen der EKD (Evange-
lische Kirche Deutschlands) und den Alt-
katholiken sowie der Kirche von England. 
Nach Ansicht Johannes Paul II. ist eine 
solche Vereinbarung so lange „unmöglich, 
bis „die sichtbaren Bande der kirchlichen 
Gemeinschaft vollständig geknüpft sind“.
Die „offene Kommunion“, die beim  
1. Ökumenischen Kirchentag praktiziert 
wurde, ist nur eine eucharistische Gast-
freundschaft, zu der Christen anderer 
Konfessionen eingeladen werden. Demje-
nigen, der beim Gottesdienst anwesend 
ist und Gemeinschaft mit Jesus Christus 
haben möchte, steht der Empfang der 
Eucharistie offen. Dies wird in der Katho-
lischen Kirche heute häufig praktiziert. 
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Bischof Elchinger, der sich dafür einsetzte, 
argumentierte: 1. Die Eucharistie ist für 
alle da, da Jesus Christus die getrennten 
Menschen vereinigt und 2. auch die an-
deren Christen gehören zum Leib Christi 
und haben Anteil an ihm. Die logische 
Folge war für ihn, dass diese Zulassung 
ein gegenseitiges Geschehen sein soll und 
auch der katholische Part (z.B. bei einer 
Mischehe) am evangelischen Abendmahl 
teilnehmen kann. Diese Aussage verteidig-
te er innerkirchlich damit, dass dadurch 
nicht jede Herrenmahlfeier als „gleichwer-
tig“ angesehen werden muss.

Im  Licht all  dieser  Ereignisse  ist  es  
um  so  beschämender,  dass  sich  beim  
1. Ökumenischen Kirchentag in Berlin 
2003, der unter dem Motto stand:
„Ihr sollt ein Segen sein“, die deutschen 
Bischöfe beim Herrenmahl von allen an-
deren Konfessionen abtrennten und nicht 
zum „Segen“ der Christenheit wirkten.
Kardinal Gerd Sterzinsky und der evan-
gelische Bischof Wolfgang Huber (jetzt 
EKD-Ratsvorsitzender) hielten jeweils 
ihre eigene Abendmahls- bzw. Euchari-
stiefeier. Erst dann fanden sie sich auch 
zu einem ökumenischen Wortgottesdienst 
zusammen, bei dem Bischof Huber predi-
gen durfte. Kardinal Karl Lehmann und 
Manfred Kock (damaliger EKD-Ratsvor-
sitzender), weit entfernt ein gemeinsames 
Herrenmahl zu feiern, fanden nicht den  
Mut,   eine  durchaus  unproblematische  
gemeinsame Agapefeier zu begehen. Bei  
einem der katholischen Gottesdienste 
wurde sogar ausdrücklich gesagt, dass nur 
Katholiken zur Kommunion eingeladen 
sind. Für die anwesenden Altkatholiken 
war dies unfassbar.

Das alles wiegt noch schwerer, da Jo-
hannes Paul II. bereits 1995 in seiner En-
zyklika „Ut unum sint“ Impulse setzte und 

die eucharistische Gastfreundschaft als 
„Grund zur Freude“ bezeichnete. In seiner 
Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“ (17.4.) 
2003 ging er noch einen Schritt weiter 
und erklärte ausdrücklich, dass „keine Zu-
rückhaltung“ geboten ist „hinsichtlich der 
Spendung der Eucharistie unter beson-
deren Umständen und gegenüber einzel-
nen Personen, die zu Kirchen ... gehören, 
welche nicht in der vollen Gemeinschaft 
mit der Katholischen Kirche stehen”. Nie-
mand kann ernsthaft bezweifeln, dass der 
1. Ökumenische Kirchentag ein solcher 
„besonderer Umstand” war. 

Kurz vor diesem 1. Ökumenischen Kir-
chentag hatten ebenfalls die drei Ökume-
nischen Institute in Straßburg, Tübingen 
und Bensheim Thesen zur eucharistischen 
Gastfreundschaft veröffentlicht und er-
klärt, dass Abendmahlgemeinschaft mög-
lich ist („Abendmahlgemeinschaft ist mög-
lich”, Frankfurt 2003).

1.  Darin wird ausgeführt, dass nicht die 
Zulassung getaufter Christen zum ge-
meinsamen Abendmahl, sondern die 
Verweigerung begründungsbedürftig 
ist. Kardinal Kasper schrieb dazu be-
reits 1970: „Die eigentliche Irregulari-
tät sind nicht solche offenen Kommu-
nionfeiern, sondern die Spaltung und 
gegenseitige Exkommunikation der 
Kirchen. Die nicht positiv genug zu 
würdigende Funktion einzelner Grup-
pen, welche hier vorpreschen, ist es, 
dass sie den Kirchen den Skandal ihrer 
Trennung im Sakrament der Einheit im-
mer wieder vor Augen führen und da-
für sorgen, dass wir uns nicht bequem 
mit dem Status quo abfinden. Deshalb 
können einzelne gemeinsame Eucha-
ristiefeiern, wenn sie in christlicher 
Verantwortung begangen werden, ein 
Zeichen der Hoffnung sein, dass die 
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trennenden Gräben aus der Vergangen-
heit durch gemeinsame Anstrengung 
überwunden werden können, indem 
sie alle im Glauben an den einen Herrn 
um den einen Tisch versammeln, um 
das Brot zu teilen und sich zu einem 
Leib verbinden zu lassen”.

2.  Ferner stellten die Ökumenischen In-
stitute fest, dass es ein Widerspruch 
ist, von gelebter Ökumene zu sprechen 
und das Herrenmahl zu verweigern. 

3.  Außerdem gibt es nach der offiziellen 
Lehre der Kirche und im kirchlichen 
Gesetzbuch die Ausnahmeregelung. 
Solche Ausnahmefälle können nicht 
theologiefrei sein, d.h. sie bedürfen ei-
ner theologischen Begründung. Sie liegt 
in der Heilsrelevanz der Eucharistie. 

4.  In der Taufe wird jeder (nach katho-
lischem Verständnis) im biblischen 
Sinne in den Leib Christi integriert. Der 
eine Glaube an Jesus Christus konsti-
tuiert den einen Leib, der Christus ist. 
Dieser wird im Herrenmahl je neu ge-
genwärtig. 

5.  Das zentrale Argument, das immer 
wieder gegen den gemeinsamen Tisch 
des Herrn spricht: Zuerst muss die 
Kirchengemeinschaft bestehen, erst 
dann ist die Tischgemeinschaft mög-
lich. Selbst der Hirtenbrief (23.11.03) 
zur Liturgiekonstitution des Vat II sagt 
aber: „Wir sind vom Herrn eingeladen“. 
Nicht die Kirchen laden ein! Johannes 
Paul II. spricht davon, dass die Kir-
che von der Eucharistie lebt und nicht 
umgekehrt, und dass die Eucharistie 
Gemeinschaft schafft. Vor allem ist zu 
betonen, dass Jesus Christus die Kirche 
konstituiert und nicht umgekehrt. Das 
Herrenmahl ist durch Jesus Christus 
und nicht durch die Kirche eingesetzt. 
Das Argument: Zuerst Kirchengemein-
schaft, heißt im Klartext: Zuerst die 
Anerkennung der katholisch hierar-

chischen Institution. Genau darin liegt 
der entscheidende Punkt. Darum sagen 
die erwähnten ökumenischen Institute, 
dass 

6.  die Abendmahlsgemeinschaft weiter ist 
als die kirchliche Institution und 

7.  die Kirchengemeinschaft an keine be-
stimmte geschichtliche Ausgestaltung 
der Kirche gebunden ist.

Dies ist ganz im Sinne des 2. Vat. Konzils, 
in dem es im 8. Kapitel der Kirchenkonsti-
tution (Lumen Gentium) heisst, dass die 
hierarchische Institution und Struktur ein 
menschliches und kein göttliches Element 
in der Kirche ist. 

5. Zur Frage des Amtes und der Sukzession
Der Sukzessionsgedanke besagt: Euchari-
stie ist nur recht und gültig, wenn ihr ein 
vom Bischof geweihter Priester vorsteht, 
der Nachfolger der Apostel ist. Mit Aus-
nahme der Orthodoxen Kirche (und zum 
Teil der Altkatholischen Kirche) spricht 
die Katholische Kirche allen anderen Kir-
chen die vollgültige Eucharistiefeier ab. 
Die Amtsfrage wird dadurch zum ent-
scheidenden ökumenischen Hindernis. 
Die zentrale Annahme einer vorhandenen 
„Sukzession“,  d.h. einer  ununterbro-
chenen Kette von Jesus zu den heutigen 
Bischöfen ist historisch nicht nachweisbar. 
Außerdem sind uns im NT sehr unter-
schiedliche Kirchenstrukturen überliefert. 
Kardinal Kasper stellte schon vor 30 Jah-
ren fest, dass es im Mittelalter und noch 
bis ins 18. Jahrhundert Priesterweihen 
gab, die nicht von Bischöfen, sondern von 
Priestern gespendet wurden und die Rom 
anerkannt hat. Eine solche „Ordination“ 
gib es auch in den evangelischen Kirchen.
Kann überhaupt eine historisch-lineare 
Nachfolge Gegenwart Christi begründen? 
Der Sukzessionsgedanke ist eine Erfindung 
des Irenäus von Lyon (t 202 n. Chr.), um 
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gnostische Bischöfe aus ihrer Position zu 
vertreiben. Er argumentierte: Wir haben 
von den Bischöfen Roms eine vollständige 
Nachfolgerliste von Petrus bis heute. Mit 
wem also der Papst Gemeinschaft hält, der 
steht auch in der Sukzession, die anderen 
nicht. Geht man jedoch davon aus, dass 
nicht eine historische Kette von Nachfol-
gern Heilswirklichkeit garantiert, sondern 
das Wirken Jesu Christi in der Glaubens-
gemeinschaft, und zwar heute je neu, 
dann wird jesuanische Wirklichkeit nicht 
als Vergangenheit, sondern Gegenwart 
verstanden. So fällt das ganze Konstrukt 
der Sukzession wie ein Kartenhaus in sich 
zusammen und macht den Weg frei für ei-
ne Gemeinschaft der Kirchen. 

6. Das Gehorsamsargument
Bezüglich des kirchlichen Gehorsams 
schrieb K. Rahner (Schriften zur Theolo-
gie 15, 393ff) „Ein kritisches Verhältnis zur 
Amtskirche (ist) noch einmal kirchlich. ... 
Ebenso ist die buchstäbliche Exekution 
eines Befehls von oben nicht die oberste 
Maxime der Kirchlichkeit und des kirch-
lichen Gehorsams ...“ Vorbildhaft ist neben 
Jeanne d‘Arc und anderen die Hl. Hilde-
gard von Bingen (1098-1179). Sie hatte 
einen exkommunizierten Edelmann auf 
dem Klosterfriedhof am Rupertsberg in „ge-
weihter Erde“ begraben. Der Bischof von 
Mainz verlangte, dass er ausgegraben und 
auf den Schindacker geworfen wird, weil 
er exkommuniziert war. Hildegard schrieb 
dem Bischof,   dass   sie   seiner   Aufforde-
rung   nicht   nachkommen   werde,   denn   
die Gerechtigkeit stehe über dem Gehor-
sam. Darauf verhängte der Bischof das In-
terdikt (es entspricht der Suspendierung 
eines Priesters) und bedeutet, dass keine 
Sakramente mehr gespendet werden dür-
fen, so dass im Fall Hildegards das ganze 
Kloster, dessen Oberin sie war, von jeder 
sakramentalen Handlung ausgeschlossen 

war. Hildegard blieb bis zu ihrem Tod dem 
Grundsatz treu. Ihr Biograph (Mönch Gott-
fried Theoderich) umschrieb ihre Haltung: 
„Es brannte in ihrer Brust eine Liebe, die 
keinen Menschen ausschloss“. 

7. Das Eucharistieverständnis
Nun geht es um die letzte Frage, um das 
Verständnis der Eucharistie selbst. Nach 
Auffassung der meisten Theologen und 
Bischöfe bildet heute das Verständnis der 
Eucharistie für die Kirchenspaltung kei-
nen trennenden Grund mehr. Bereits 1959 
stellte K. Rahner wie die drei zitierten 
Ökumenischen Institute fest, dass  Abend-
mahlsgemeinschaft möglich ist. Letztere 
plädieren sogar für eine Interkommunion. 
Der Würzburger Altbischof Paul Werner 
Scheele wies kürzlich treffend darauf hin 
„Über das Verständnis der Eucharistie gibt 
es inzwischen einen weitgehenden Kon-
sens“ (Süddeutsche Zeitung, 28.2.2003). 
Und der italienische Bischof Luigi Betazzi 
(Das 2. Vatikanum, Pfingsten unserer Zeit, 
Würzburg 2002, 38) fragt: „Wäre es nicht 
denkbar... (dass) alle diejenigen gemein-
sam kommunizierten, die glauben, dass der 
Herr wahrhaft gegenwärtig ist?“ Die Eucha-
ristie ist doch die Quelle der Annäherung 
der Konfessionen. Kardinal Ratzinger, jetzt 
Benedikt XVI., (Una Sancta 48, 1993, 348f) 
bezeichnete als eines der wichtigsten Er-
gebnisse des ökumenischen Dialogs, „dass 
die Frage nach der Eucharistie nicht auf 
das Problem der, Gültigkeit‘ eingeengt wer-
den darf. Auch eine am Sukzessionsbegriff 
orientierte Theologie ... muss keineswegs 
Heil schaffende Gegenwart des Herrn im 
evangelischen Abendmahl leugnen“. Da-
mit widerspricht er direkt der Aussage von 
Kardinal Meisner. Und schon 1986 stellte 
Kardinal Lehmann fest (Hg. Dokument 
„Lehrverurteilungen – kirchentrennend“, 
Freiburg, Göttingen, S. 122) „Angesichts 
(der) gemeinsamen Glaubensüberzeugung 
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von der wahren und wirklichen Gegenwart 
des Herrn in der Eucharistie sind die ver-
bleibenden ... unterschiedlichen Akzentset-
zungen ... nicht mehr kirchentrennend .. 
Die Verwerfungssätze ... sind gegenstands-
los geworden“. Man muss sich schon fragen, 
woher kommt dann am 1. Ökumenischen 
Kirchentag die Ablehnung der Hierarchen 
und die ganze Aggressivität gegen die „of-
fene Kommunion“? 
Die einzige biblische Bezeichnung für die 
Eucharistiefeier ist das Herrenmahl. Wer 
immer am „Herrenmahl“ (1 Kor 11,20)  
teilnimmt, ist „in Christus“. (Sättigungs-
mahl und Eucharistie bilden ursprünglich 
eine Einheit. Erst im 2. Jahrhundert   wird   
statt   des Sättigungsmahles die synagogale 
Schriftlesung eingeführt.) Noch zuvor ga-
ben die Christen der zweiten Versuchung 
nach, Menschen auszuschließen und mit 
Ungetauften Tischgemeinschaft zu pfle-
gen. Aber hat Jesus nicht selbst mit Zöll-
nern und Sündern gegessen? Nie hat er je-
manden ausgeschlossen. Kein Apostel war 
je getauft worden und doch feierte Jesus 
mit ihnen Eucharistie. Ja selbst Judas hat 
am Abendmahl teilgenommen. Und die, 
die in der Apostelgeschichte miteinander 
in den Häusern das Brot brachen, waren 
wohl kaum alle getauft. Paulus meint im 
Korintherbrief (1Kor 14,25), wenn die Ge-
meinde einen Fremden in Liebe aufnimmt 
und am Mahl Anteil gibt, dann wird ihm 
Gotteserfahrung zuteil. Nicht Ausschluss, 
sondern Aufnahme ist das Gebot Christi. 

Die Frage, wie Jesus Christus in Brot und 
Wein gegenwärtig ist, war noch nicht ge-
stellt – Origenes (185-254) meinte „eine 
gegenständliche Gegenwart gibt es nur für 
Einfältige“, denn nicht die Materie, son-
dern das Wort im Glauben macht Christus 
präsent. Der Glaube ist konstitutiv und da-
mit die Beziehung des Essenden zu Jesus 
Christus. Sie entscheidet über Heil und 

Unheil und keine andere Voraussetzung 
ist notwendig. Die Kirche jedoch schloss 
sich ab und schloss die Ungetauften aus. 
Ist Christus nicht mehr für alle da?

Nachdem diese erste große Zäsur vollzogen 
war und die Glaubensgemeinschaft sich 
als Religionsgemeinschaft mit bestimmten 
Strukturen und Voraussetzungen konsti-
tuiert hatte, kam die Frage nach dem Wie 
der Gegenwart Christi auf. Im 9. Jahrhun-
dert entbrannte der erste Streit (zwischen 
Ratramnus und seinem Abt Radbertus): Ist 
Jesus Christus real oder nur symbolisch 
gegenwärtig? Dabei wurden diese beiden 
Begriffe als Gegensätze verstanden. Sym-
bol war nicht mehr die Verdichtung der 
Realität, sondern stand für nicht wirklich, 
nur gedacht. Aber erst im 11. Jahrhundert 
kam es durch Berengar von Tours und 
Papst Nikolaus II. zum Eklat.

1059 musste Berengar in einer römischen 
Synode beschwören, dass in der Hostie Je-
sus mit den Händen berührt, zerbrochen 
und mit den Zähnen der Gläubigen zerrie-
ben wird. Seine Bücher wurden verbrannt. 
Er selbst aber lehrte weiter und so kam es 
20 Jahre später zu einem Sinneswandel 
in Rom und man begann zum ersten Mal 
von einer „Substanzverwandlung” zu spre-
chen.

Wie geschieht die Wandlung, war jetzt die 
große Frage und nicht mehr, wie werde ich 
durch Christus verwandelt und auch nicht 
mehr, wie ist Jesus gegenwärtig? So stellte 
sich Thomas von Aquin die Frage nach der 
„Transsubstantiation“. Wichtig ist für ihn, 
dass man auch mit „verklärten Augen“ und 
auch die Engel nichts anderes sehen können 
als Brot. Die Präsenz Christi ist nur durch 
den Glauben zu erkennen. Der Substanz-
wandel meint, dass Bot und Wein nicht 
mehr Grundnahrungsmittel sind, sondern 



neue Lebensmöglichkeit für uns bedeutet. 
Daher gilt, dass eine Maus, wenn sie in den 
Tabernakel eindringt und die Hostien isst, 
nur Brot zu sich nimmt. So empfängt nach 
katholischem Verständnis der Mensch, der 
glaubt, nur Brot zu essen, auch tatsächlich 
nur dieses. Eine falsche Vorstellung der „eu-
charistischen Wandlung“ ist auch, wenn die 
Worte „Das ist mein Leib“ – „Das ist mein 
Blut“ für Formeln gehalten werden, durch 
die Gottes Gegenwart in Jesus Christus her-
beigezaubert wird. Die Katholische Kirche 
erkennt (2001 expressis verbis) eine Li-
turgie, wie die der chaldäisch-ostsyrischen 
Kirche, die keinen Einsetzungsbericht hat, 
als vollgültige Eucharistiefeier an. Es ist ei-
ne alte Tradition, die in der Didaché (ver-
mutlich 2. Jh. in Syrien) ihre Wurzeln hat 
– Eucharistie ohne Brot- und Weinworte!

Trotz dieses theologischen Verständnisses 
hatte sich der Missbrauch im Mittelalter 
eingeschlichen, dass Jesus Christus in Brot 
und Wein kaum mehr empfangen wurde, 
sondern man schaute das Brot an wie heu-
te das Foto eines Freundes. Zudem wurde 
der Kelch mit Wein den Gläubigen ver-
weigert, also das Symbol der Freude und 
nur das Symbol der Arbeit, das Brot, wur-
de ihnen zugestanden.

In dieser Situation fand die Reformation 
statt. Das dritte Ausschlussverfahren be-
gann. Die Getauften schlossen sich gegen-
seitig vom Herrenmahl aus. Brot und Wein 
waren nicht mehr Symbol für die Einheit 
der Christen durch die Gegenwart Christi, 
sondern Zeichen der Spaltung der Chri-
stenheit. Jesus Christus war nicht mehr der 
Hirte der einen Herde, sondern sie wurde 
zerteilt und jeder sprach dem anderen die 
Gegenwart Christi ab. Daher gilt: Nicht die 
Gemeinsamkeit macht das Essen nach Pau-
lus „unwürdig“. Unwürdig ist es nur dann, 
wenn die einen satt sind und die anderen 

hungern, d.h. wer das Zeichen der Eucha-
ristie setzt, das Zeichen der Gemeinschaft, 
der Versöhnung, des Friedens und der Lie-
be ist, und sich unsolidarisch, sich „gleich-
gültig gegenüber den Armen“ verhält, wer 
also spaltet, der schließt sich aus und spal-
tet sich selbst, indem er im Symbol Tisch-
gemeinschaft in Liebe bejaht, im Leben aber 
verneint. Treffend sagt Benedikt XVI. in sei-
ner ersten Enzyklika „Deus caritas est“ (Nr. 
14): „Eucharistie, die nicht praktisches Lie-
beshandeln wird, ist in sich fragmentiert“. 
Das Symbol wird zum Diabol. Eucharistie 
wird diabolisch. Wer den Menschen nicht 
liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, 
den er nicht sieht. Nur im Sichtbaren be-
gegnet Gottes Wirklichkeit. Beim Herren-
mahl kann unter uns Christi Wirklichkeit, 
Gotteserfahrung möglich werden. Und 
wenn der Priester bei jeder Messe spricht: 
„Nehmt und esst (trinkt) alle davon“, dann 
sind diese „alle“ nicht nur die Katholiken, 
sondern eben jeder, der mit Christus Ge-
meinschaft haben will, denn sonst würde 
er die jesuanischen Worte Lügen strafen. 
Um so erstaunlicher liest man plötzlich in 
der genannten Enzyklika (25.1.06, Nr. 14): 
„ich kann Christus nicht allein für mich 
haben, ich kann ihm zugehören nur in der 
Gemeinschaft mit allen, die die Seinigen 
geworden sind oder werden sollen. Die 
Kommunion zieht mich aus mir heraus zu 
ihm hin und damit zugleich in die Einheit 
mit allen Christen“. Wer also mit Christus 
Gemeinschaft haben will und die euchari-
stischen Symbole von gewöhnlichem Brot 
und Wein unterscheidet, der ist zum Her-
renmahl eingeladen.

Wie ist diese „Unterscheidung“ zu verste-
hen? Man kann es sich so vorstellen: Wenn 
ein Freund seiner Freundin in einem Blu-
mengeschäft rote Rosen kauft, so sind die-
se zunächst nichts anderes als Rosen, also 
ein ganz normales Naturprodukt. Wenn er 
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dann aber zu seiner Freundin geht und ihr 
diesen Rosenstrauß schenkt, erhält dieser 
eine neue Qualität. Er ist nun real in seiner 
„Substanz“ verändert, verwandelt. Wie im-
mer die Freundin darauf reagiert, ob sie die 
Rosen freudig annimmt oder entrüstet zu-
rückweist, es sind keine gewöhnlichen Ro-
sen mehr, sondern in diesem Symbol wird 
ganz real die Liebe des Freundes angenom-
men oder zurückgestoßen. Brot und Wein 
sind reale Symbole für die Gegenwart Chri-
sti, für die Liebe, die zwischen den Men-
schen Wirklichkeit werden soll. Uns sollen 
die „verwandelten Symbole“ „verwandeln“. 
Evangelische und katholische Christen ha-
ben hier ganz ähnliche Vorstellungen. Eu-
charistie ist Zeichen der Versöhnung und 
nicht der Trennung. Sicher, die Lebensfrage 
lautet nicht: Wie oft habt ihr gemeinsam 
das Abendmahl gefeiert, sondern was ihr 
dem Geringsten getan habt, das habt ihr 
mir getan! Wer trennt und abspaltet, der 
verweigert sich Jesus Christus selbst.

8. Was ist also zu tun?
Bei der Ankündigung des Konzils 1959 
sagte Papst Johannes XXIII. im Hinblick 
auf die Ökumene: „Wir wollen nicht wis-
sen, wer Unrecht hatte, wir wollen nicht 
wissen, wer Recht hatte, wir möchten nur 
sagen: Wir wollen uns miteinander ver-
söhnen“. Der erste bescheidene Schritt wä-
re, die Aussagen des 2. Vat. Konzils ernst 
zu nehmen, das erklärte, dass die Katho-
lische Kirche nur eine Verwirklichung der 
Kirche Christi ist. Die Identifikation der 
Kirche Christi mit der Katholischen Kir-
che hat das Konzil abgelehnt, ebenso die 
Behauptung, dass die Katholische Kirche 
die beste Verwirklichung (nicht: „integro 
modo“) der Kirche Christi sei. Auch ande-
re Kirchen können Christi Willen verwirk-
lichen. Auf verschiedene Weise spricht 
uns jesuanische Botschaft an. Richtig sagt 
Kardinal Meisner: Nur „ein totalitäres Re-

gime lebt von der Gleichschaltung“. Und 
Kardinal Ratzinger, jetzt Benedikt XVI., 
sagt treffend (14.6.2003): „Die Konfessi-
onen sollen einander im ehrlich ringenden 
Dialog immer wieder korrigieren und von 
Einseitigkeit befreien! ... In der Unter-
schiedenheit sollen wir einander anneh-
men lernen“.
Das Ziel der Ökumene kann daher nicht 
die Uniformität sein, nicht eine totalitäre 
Kirche, nicht die organisatorische Kirchen-
einheit, sondern allein die Kirchengemein-
schaft. Ein Weg dazu ist die „offene Kom-
munion“, die Einladung zum Herrenmahl. 
Eine gegenseitige Anerkennung der Kir-
chen als echte Glaubensgemeinschaft folgt 
daraus, sie ist möglich und notwendig. 

Univ.-Prof. DDr. Gotthold Hasenhüttl war 
Professor für Katholische Theologie (Sy-
stematische Theologie) an der Universität 
des Saarlandes. Nachdem er beim Öku-
menischen Kirchentag 2003 auch evan-
gelische Christen zum Empfang der Kom-
munion eingeladen hatte, wurde er von 
seinem Priesteramt suspendiert.

In seinem neuen Buch „Ökumenische Gast-
freundschaft – Ein Tabu wird gebrochen” 
geht Hasenhüttl ausführlich auf die in die-
sem Beitrag angesprochene Frage ein.
Gotthold Hasenhüttl, Ökumenische Gast-
freundschaft Ein Tabu wird gebrochen, Kreuz 

Univ.-Prof. DDr. 
Gotthold Hasenhüttl
Univ.-Prof. DDr. 
Gotthold Hasenhüttl



Trotz Kritik hält die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) grundsätzlich an ihrer 
Position zum Thema Abendmahl und Kirchenzucht fest. Allerdings wird sie einige 
Feststellungen überarbeiten. 

Diese Überschrift „Eingeladen sind alle“ des Beschlusses 34 der Landessynode 2004 
soll künftig heißen: „Eingeladen sind alle Getauften“. Bekräftigt hat die Landessyno-
de 2007, dass Kirchenzucht notwendig bleibt. Ein Ausschluss vom Abendmahl sei 
aber kein zulässiges Mittel der Kirchenzucht. 

Die Landessynode 2004 war im Beschluss 34 zu dem Ergebnis gekommen, dass die 
Taufe vorausgesetzt, niemand vom Abendmahl ausgeschlossen werden darf, da nicht 
die Kirche, sondern Christus selbst der Gastgeber und Herr des Tisches ist. Seine 
Einladung ist offen und bedingungslos, weil es beim Abendmahl um Vergebung geht. 
Wird die Stelle des unsichtbaren auferstandenen Gastgebers durch Menschen ver-
treten, so handelt es sich nicht um Instanzen, Ämter oder Priester, die das Heilige 
verwalten, sondern um Gäste, die den eigentlichen Gastgeber vertreten – und diese 
können andere Gäste nicht vom Mahl des Herrn ausschließen. Also kann der Aus-
schluss vom Abendmahl auch kein Mittel der Kirchenzucht sein.

Nach dem Abendmahls-Beschluss von 2004 gab es umfangreiche Lehrgespräche mit  
Vertreterinnen und Vertretern aller Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) und anderen Kirchenbünden sowie mit anderen Kirchen der Ökumene. 
Außerdem gab es Rückmeldungen aus den Gemeinden und Kirchenkreisen, von der 
Theologischen Kammer der EKD und Einzelpersonen. Der Landessynode 2008 soll 
nun unter Einbeziehung dieser Voten eine Antwort auf die Ausgangsfrage vorgelegt 
werden: Darf ein Gemeindeglied vom Abendmahl ausgeschlossen werden? Und falls 
ja: aus welchen Gründen?

Bei der Ausarbeitung der Vorlage für die Landessynode 2008 sei zu berücksichtigen, 
dass weitere Rechtsregelungen zur Kirchenzucht überprüft und gegebenenfalls Än-
derungen der bisherigen Praxis vorbereitet werden. Außerdem wird die Kirchenlei-
tung beauftragt, eine vorliegende Stellungnahme mit dem Titel „Verantwortlich zum 
Abendmahl einladen“ als Praxishilfe in den Gemeinden, Kirchenkreisen und kirch-
lichen Einrichtungen zu verbreiten.

Die Stellungnahme empfiehlt: „Unmittelbar vor der Abendmahlsfeier oder in ihrem Ver-
lauf wird nicht kontrolliert, wer getauft und Kirchenmitglied ist und wer nicht. Jede und 
jeder muss und darf selbst entscheiden, ob sie oder er an den Tisch des Herrn kommt. 
Deshalb kommt der Abendmahlsverkündigung der Einladung zum Abendmahl und der 
Gestaltung und dem Verhalten bei der Mahlfeier eine besondere Bedeutung zu.“

Landessynode 2007 befasste sich mit Abendmahlsfrage: 
Eingeladen sind alle Getauften
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FRÖBELS ERBE

HELMUT HEILAND

Die „International Froebel Society-Deutsch-
land“ (IFS-D) veranstaltete am 11. und 12. 
Mai 2007 in Rudolstadt in Thüringen ihre 
zweite Fortbildungstagung mit dem Thema: 
„Leben gestalten mit Kindern – Zukunftsper-
spektiven der Pädagogik Friedrich Fröbels“. 
Im Rahmen dieser Tagung fand ein Sympo-
sion zu Ehren des 70. Geburtstags des Frö-
bel-Forschers Prof. Dr. Helmut Heiland (Uni-
versität Duisburg-Essen) statt. Der Laudatio 
durch Prof. Dr. Karl Neumann (Universität 
Braunschweig) antwortete Prof. Heiland mit 
dem nachfolgenden Vortrag.

Das Thema: „Fröbels Erbe“ ist sicherlich 
nicht einfach zu behandeln. Auf den Erbe-
Begriff der DDR und auf deren Fröbelre-
zeption will ich hier nicht eingehen. Ent-
sprechende Analysen gibt es ja. Möglicher-
weise genügen sie noch nicht. – Ich will 
vielmehr auf Goethes vielzitiertes Wort im 
„Faust“ zurückgreifen: Da heißt es bekannt-
lich: „Was du ererbt von deinen Vätern ha-
st, / Erwirb es, um es zu besitzen!“ (Faust 
I, Vers 682-683 / Goethe, Artemis-Ausga-
be Bd. V, S. 164). – Der Sphärephilosoph 
Fröbel (s. S. 20) hat vielfache Beziehungen 
und Übereinstimmungen in seinem Werk 
mit Goethes Weltbild. Zur Beziehung Frö-
bel-Goethe hat der Fröbelbiograph Fritz 
Halfter 1932 einen ersten Überblick gege-
ben, auf den ich hier nur hinweisen kann. 
Interessant am Goethezitat vom Erbe ist 
zunächst sein Ursprung. Es steht weder im 
„Urfaust“ (1772-1775) noch im 1790 ver-
öffentlichten Faust-Fragment. Enthalten 
ist es vielmehr erst im vollständigen ersten 
Teil des Faust, der 1808 als „Faust. Eine 
Tragödie“ erscheint. Dem Stürmer und 
Dränger, dem jungen Goethe also ist die-

ser kulturpädagogisch ungemein interes-
sante Zusammenhang des Erbens noch gar 
kein Thema, wohl aber dem Goethe der 
„klassischen Periode“ unter dem Einfluss 
der Freundschaft mit Schiller 1794-1805. 
– Nun die Aussage selbst, zu der ja noch 
die folgenden zwei Verse 684 und 685 ge-
hören: „Was du ererbt von deinen Vätern 
hast, / Erwirb es, um es zu besitzen! / Was 
man nicht nützt, ist eine schwere Last; 
/ Nur was der Augenblick erschafft, das 
kann er nützen.“ (Goethe Bd. V, S. 164)

Das Ererbte, das Überkommene, das Tra-
dierte ist also zunächst lediglich materi-
aliter da, aber beim Erbenden noch nicht 
„angekommen“. Besitz wird das Erbe durch 
Erwerb, durch Bemühung, – Goethe sagt: 
durch „Nutzung“. Im folgenden Vers heißt 
es ja: „Was man nicht nützt, ist eine schwe-
re Last“. Positiv formuliert könnte dieser 
Vers lauten: „Was durch Bemühen genutzt, 
erworben ist, wird leicht, zum leichten, 
d.h. verfügbaren Besitz“. Dass dies Bemü-
hen, dies „Nutzen“ Zeit, viel Zeit, ein Kon-
tinuum an Zeit braucht, sagt indirekt der 
folgende Vers: „Nur was der Augenblick er-
schafft, das kann er nützen“. Positiv formu-
liert heißt das: Spontane Kreativität dient 
situativ, wirkt aber nicht darüber hinaus. 

Also: Das Überkommene, das Erbe wird 
Besitz durch Erwerb. Das Erbe ist Über-
kommenes und wird Erbe als erworbener, 
intensiv langzeitlich genutzter Zusam-
menhang, wird Besitz als geistig erfasster 
und durchdrungener, also mit Mühen er-
worbenes Fremdes als nun Eigenes, nun 
erfasster, geistig integrierter, verfügbarer 
Besitz. Kurz: Erbe ist Bildung, Erben heißt: 
Sich-Bilden anhand der Überlieferung, der 
Kultur. Denn was wir mit Anstrengung er-
fasst, verstanden haben, ist Teil von uns, 
bleibt gültig, ist wertvoll, ist unser geistiger 
Besitz, ist Teil unserer Bildung. 
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Ich möchte nun der Frage nachgehen: Ist 
Fröbels Pädagogik in diesem Sinne unser 
„Erbe“, unser „geistiger Besitz“? Bei der 
Klärung dieser Frage will ich dann auch 
meine Forschungen zu Fröbel als „Erbe-
pflege“ mit einbeziehen.

Ist Fröbels Pädagogik in diesem Sinne un-
ser „Erbe“, ist Fröbel unser „geistiger Be-
sitz“? Das Erbe Fröbels ist vordergründig in 
Bibliotheken und einschlägigen Archiven 
in Metern ausgemessen bzw. in Mengen-
angaben erfassbar. Die Fröbel-Dokumente 
in den drei wichtigsten Fröbel-Teilnach-
lässen umfassen 6 „lfm“ (laufende Meter) 
in 786 (760+26) Mappen und 111 Kästen 
(vgl. Wollkopf 1981, S. 9 u. Heiland 1983, 
S.14f.). Die einschlägigen, sicherlich nicht 
vollständigen Fröbel-Bibliographien ge-
hen von rd. 6300 Veröffentlichungen aus 
(Heiland 1990 und Heiland 2006). Dieses 
gemessene bzw. gezählte Erbe Fröbels sagt 
zwar nichts über die Qualität, also den In-
halt der Schriften bzw. Aufsätze Fröbels, 
seiner Briefe und seiner „Tageblätter“ wie 
der Sekundärliteratur zu Fröbel aus, ist 
aber gleichwohl unentbehrlich als Grund-
lage zur Umwandlung dieses Erbes durch 
Erwerb zu (geistigem) Besitz. Das Nicht-
wissen um das Ganze der geistigen Lei-
stung Fröbels, also die fehlende Kenntnis 
alles gedruckten Materials und aller Nach-
lassbestände Fröbels, bedeutet ein Nicht-
kennen der ganzen Pädagogik Fröbels. Die 
lediglich teilweise Kenntnis der Sekundärli-
teratur über Fröbel bedeutet den faktischen 
Verzicht auf spezifische Interpretationen 
und damit den Verzicht auf ein möglichst 
vollständiges Erfassen der Interpretationen 
von Fröbels pädagogischer Leistung.

Wenn ich hier über „Fröbels Erbe“ spre-
che, dann gehe ich „natürlich“ zugleich von 
meinem Verständnis von Fröbel-Forschung, 
also von mir als einem der „Erben“ Fröbels 

aus. Als Pädagoge und Historiker ging es 
mir bei der „Erbepflege“ Fröbels (um ei-
nen Begriff der DDR aufzugreifen) im Rah-
men der Forschung nicht (vor allem) um 
die Aufarbeitung der Rezeptionsgeschichte 
Fröbels, nicht um philosophisch-systema-
tische Zugriffe und Interpretationsversuche 
und nicht um die sozialwissenschaftliche 
Einordnung Fröbels in die Sozialgeschich-
te der Frühpädagogik oder gar um psycho-
analytische Analysen zur Persönlichkeit Frö-
bels. Ich wollte Fröbel gemäß dem geistes-
wissenschaftlichen Ansatz in seinem Selbst-
verständnis, niedergelegt in seinen Texten 
(Werken, Briefen, Tageblätter) möglichst 
vollständig erfassen. Ich wollte vor allem 
die Schulpädagogik Fröbels rehabilitieren. 
Sie schien mir im 20. Jahrhundert durch 
Überbewertung der Spielpädagogik Frö-
bels kaum mehr beachtet zu werden. Aber 
die Schulpädagogik Fröbels in Keilhau und 
in seinen Schweizer Anstalten ist Vorstufe 
und Variante seiner Spielpädagogik. Daraus 
folgte auch die konsequente Beachtung der 
Sphärephilosophie Fröbels als Grundlage 
aller seiner pädagogischen Aussagen. Und 
in diesem Zusammenhang sind dann auch 
meine drei wichtigsten Bücher entstanden.

Das erste dieser drei Bücher ist „Fröbel 
und die Nachwelt. Studien zur Wirkungs-
geschichte Friedrich Fröbels“ (1982), – ein 
Angriff auf Fehlinterpretationen und eine 
scharfe Kritik der Grundlagenforschung: 
Hinweise auf Defizite im Bereich biblio-
graphisch-archivalischer Bestandssicherung 
und ungenügende Kriteriendiskussion im 
Bereich editorischer Forschung. Zu die-
sem ersten Buch gehört als Ergänzung das 
schmale Bändchen „Fröbelforschung“ bei 
der Wiss. Buchgesellschaft Darmstadt von 
1983, das erstmals die drei wichtigsten 
Fröbelnachlässe („Berliner“ und „Keilhauer 
Nachlass“ sowie die Nachlassbestände im 
Blankenburger Museum) in einem archi-
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valischen Überblick darstellte. Das zweite 
mir immer noch wichtig scheinende Buch, 
die „Schulpädagogik Friedrich Fröbels“ 
von 1993, rekonstruiert die sphärephi-
losophisch begründete Schulpädagogik 
Fröbels in Keilhau und den Schweizer An-
stalten Wartensee, Willisau und Burgdorf 
und bietet im Editionsteil (Anhang) alle 
Dokumente zu Fröbels Plan einer „Volks-
erziehungsanstalt“ in Helba, der scheiterte 
und dann in der Schweiz in Teilen realisiert 
wurde. Schließlich 1998 mein wichtigstes 
Fröbelbuch, die „Spielpädagogik Friedrich 
Fröbels“, keine Praxisanleitung und Hand-
reichung für Praktiker, sondern ein Durch-
gang durch alle spielpädagogisch relevanten 
Texte und Schriften Fröbels und deren Be-
gründung in der Sphärephilosophie und 
Schulpädagogik. Diese Rekonstruktion der 
Spielpädagogik Fröbels bezieht auch alle 
spielpädagogisch relevanten Editionen nach 
1852 und das gesamte Briefmaterial mit  
ein und zeigt einen erstaunlich kognitiv-
leistungsorientierten Spielpädagogen Frö-
bel mit deutlicher Affinität, Kindergarten 
und Elementarschule als Einheit zu begrei-
fen. In den fünf Fröbel-Symposien habe ich 
noch zur Abrundung eine Theorie der Frö-
belforschung, die Konzeption der „Fröbel-
Historik“ dargestellt und damit versucht, 
die Fröbelforschung in ihrem methodolo-
gischen Selbstverständnis der Geschichts-
wissenschaft anzunähern und so diese dis-
ziplinär anschlussfähig zu machen.

Bevor ich auf Fröbels Bild des Kindes ein-
gehe, will ich ein ganz erhebliches Defizit 
innerhalb der Fröbel-Forschung anspre-
chen. Es handelt sich um das Erbe der 
„Tageblätter“ Fröbels. Fröbel führte in be-
stimmten Phasen seines Lebens, insbeson-
dere in der Göttinger, Berliner und Keil-
hauer Zeit, also von 1811-1831 intensiv 
Tagebuch in Form von „Tageblättern“ mit 
umfangreichen systematischen Reflexi-

onen. Deren wichtigsten Teile sind erfreu-
licherweise in den vergangenen 25 Jahren 
ediert worden, 1982 das „Sentenzenbuch“ 
mit den Tagebuchreflexionen von 1816 von 
Boldt/Knechtel/ König, 1986 die Göttinger 
Tageblätter-Entwürfe der Sphärephiloso-
phie durch Hoffmann/Wächter und 2006 
die Tageblätter zur Trinitätsspekulation von 
1820/21 (ed. Heiland/Gebel). Aber dieses 
„Erbe“ ist leider nicht weiter analytisch-
systematisch aufgearbeitet worden. Und 
außerordentlich bedauerlich ist auch, dass 
diese neueren editorischen Leistungen der 
deutschen Fröbelforschung immer noch 
nicht durch entsprechende Übersetzungen 
ins Englische international präsent sind 
und weltweit diskutiert werden.

Nun der – für mich wichtigste Teil von 
Fröbels „Erbe“ – dem wir uns immer wie-
der stellen müssen: Fröbels Bild des Kin-
des. Fröbels Sicht des Kindes zu beachten 
scheint mir die Hauptaufgabe der Pflege 
dieses Erbes zu sein. Nicht diskutieren 
will ich hier die Fehlinterpretation Fröbels 
als „Romantiker“ i. S. von Novalis durch 
Bollnow (1952), die neuerdings (von Baa-
der 1996 und Ullrich 1999) wiederholt 
wird (Gegen Bollnow vgl. Heiland 1998, 
S. 250ff, gegen Ullrich vgl. Heiland 2003, 
S. 297ff). Ich stelle fest: Fröbels Auffassung 
des Kindes als Kräftepotential („Natur“, 
subjektives „Geist“-sein, „Ahnung“) ist ein 
pädagogisches Bild. Das Kind ist auf den pä-
dagogischen Umgang angewiesen. Der Pä-
dagoge hat bei Fröbel eine aktive Aufgabe! 
Keineswegs soll er nur das „Wachstum“ des 
Kindes beobachten. Vielmehr: Fröbel setzt 
eine pädagogische Grundkonstante, eine 
Erziehungsnorm. „Kommt, lasst uns unsern 
Kindern leben!“ das ist nicht nur Fröbels 
bereits in der „Menschenerziehung“ 1826 
ausgesprochene Forderung. Dieser Satz gilt 
für Keilhau wie für die gesamte Spielpra-
xis Fröbels. Dieser Satz ist nicht Postulat, 
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sondern Setzung, faktische Norm für den 
Keilhauer erziehenden Unterricht wie für 
den Blankenburger Spielkreis und den Kin-
dergarten. Immer wieder wird Fröbels Keil-
hauer Unterricht als Raum absoluter Selbst-
gestaltung („Selbstthätigkeit“) des Schülers 
und sein Kindergarten als Ort freien Spiels 
missverstanden und die Begriffe „Spielpfle-
ge“ und „lehrender“ Unterricht ignoriert. 
Ich verweise auf Fröbels zentralen Begriff 
der „Hülfsbedürftigkeit“ des Kindes, den er 
leider ziemlich versteckt nur in einem Brief 
1846, aber nicht in einer Veröffentlichung 
als anthropologisch-pädagogisch Katego-
rie entwickelt hat. Diesen wichtigen Text 
Fröbels habe ich in meinem Buch „Fröbel-
bewegung und Fröbelforschung“ (Heiland 
1992, S. 5-26) wieder zugänglich gemacht.

Mit diesem Text lassen sich alle Fehlin-
terpretationen Fröbels aus der Optik der 
Leistungsschule wie aus der antiautoritär-
antipädagogischen Perspektive abwehren. 
Erziehung ist Freisetzen des geistigen Po-
tentials (Kräftepotentials) des Kindes und 
Heranwachsenden im Kontext der Kultur-
angebote in Kindergarten und Schule. Das 
ist das Grundprogramm des sphärephiloso-
phischen Pädagogen Friedrich Fröbel! Er-
ziehen ist dialektisches Freisetzen und (zu-
gleich) Anbieten als Pflege im Kindergarten 
und als Lehre in der Schule. Erziehung 
folgt der Dialektik von Freiheit und Gesetz. 
Abgewehrt wird so die pädagogisierende 
Überformung (Indoktrinierung) einerseits 
wie die Verwahrlosung (Alleinlassen), abge-
wehrt werden sowohl Anpassung (Zwang) 
wie Autonomie (Selbstregulierung) zugun-
sten eines zuwendenden Umgangs der Er-
wachsenen mit den Kindern. So heißt es 
denn auch in diesem Brief:

„So ist denn die Hülflosigkeit, in welcher der 
Mensch geboren wird u. in welcher er selbst 
noch eine lange Zeit nach seiner Geburt ver-

bleibt recht eigentlich der Stützpunkt, der 
Keim- und Quellpunkt ächt menschlicher Er-
ziehung, der Erziehung des Kindes seiner Be-
stimmung u. seines Berufs, der Gottähnlichkeit, 
der Darlebung seines göttl[ichen] Wesens, der 
Gotteinigung entgegen, in und durch allseitige 
Lebenserfassung, Lebenspflege und Lebenseini-
gung.“ (Heiland 1992, S.10f.)

Fröbels pädagogisches Erbe ist damit zu-
gleich die von ihm angestrebte Bildung des 
Menschen, die ganz entschieden sphäre-
philosophisch begründet und so religiös 
bestimmt wird. Immer geht es ihm um die 
„Lebenseinigung“ von Erwachsenen und 
Kindern. Immer geht es ihm um „Lebensei-
nigung“ des heranwachsenden Menschen, 
des Kindes, des Jugendlichen, nicht nur 
mit den Menschen, sondern auch mit den 
Dingen, mit der gesamten Wirklichkeit.
Diese Bildung ist Allgemeinbildung, in Kin-
dergarten und Elementarschule zunächst 
basale Elementarbildung. Was heißt das? 
Wirklichkeit wird in der Familie bzw. im 
Kindergarten im Spiel erfasst, hergestellt, 
gestaltet, durchsichtig gemacht auf ihre 
Grund-Strukturen, ihre Gesetzmäßigkeiten 
hin, die vom Kind durch das Bauen sichtbar 
gemacht und ahnend verstanden werden. 
Der schulische Unterricht Fröbels knüpft 
an das kindliche Spiel an, will aber das 
„ahnende“ Erfassen des Kindergartenkinds 
zum bewussten Verstehen, zum Begreifen 
beim Schüler weiterführen. Das setzt vo-
raus, dass die Struktur des Unterrichtsge-
genstandes selbst in Form von Lehrgängen, 
also auch schon abstrakt vermittelt wird, 
obwohl deutliche Konkretisierungen im 
Erarbeiten wie beim anwendenden Darstel-
len von Fröbel vorgesehen sind.
Immer aber geht es um das „Ganze“ von 
Wirklichkeit, niemals nur um Detailwissen. 
Die Details sind marginal. Sie gehören zum 
Konkreten. Fröbel aber will das „Innere“ 
der Sache wie des Menschen vermitteln. 
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Die „reine“ Form, die einfachen Dinge, das 
sind die Elemente. Sie dienen dieser Ver-
mittlung und damit der „Lebenseinigung“ 
von Mensch und Sache. Das „Ganze“, das 
ist die sphärephilosophisch begriffene Welt 
als Schöpfung Gottes, das Transparentwer-
den der gesamten Wirklichkeit auf ihren 
göttlichen Grund, die universale Bezüglich-
keit alles Seienden. Wo fängt man an, diese 
Transparenz herzustellen? Da, wo die Dinge 
selbst unmittelbar ihr Inneres sichtbar wer-
den lassen: Das sind die „Festgestalten“, die 
kristallinen Formen. Stereometrie, Mathe-
matik bieten das Elementare, die „Norm“, 
das Sphärische für alles Seiende. 

Staunend, voll ahnender Einsicht über das 
Regelmäßige der Wirklichkeit, gebauter 
Formen etwa, begibt sich das spielende 
Kind bei Fröbel auf den Weg, die Wirklich-
keit zu verstehen und zugleich sich selbst 
zu finden, sich dann als Schüler zu begrei-
fen, sich Wirklichkeit anzueignen und sich 
wieder von ihr zu distanzieren. Im Ander-
sein der Wirklichkeit, der Welt, erfasst das 
Kind, der heranwachsende Mensch sein 
Selbstsein. Der Mensch wird sich seiner 
selbst bewusst! Das ist Fröbels pädago-
gisches Konzept – meist Utopie und doch 
auch zuweilen schon Realität: Das Kind 
weiß sich in seiner Individualität verstan-
den und individuell gefördert in Kindergar-
ten und Elementarschule, in familiennahen 
Institutionen. So lernt das Kind sich selbst 
zu erfassen, sich seiner selbst bewusst zu 
werden und sein eigenes Leben als erfah-
renes und begriffenes Leben zu leben.
Gestatten Sie mir zum Schluss eine Fra-
ge, eine Rückfrage an mich selbst: Warum 
habe ich mich fast 30 Jahre intensiv mit 
Fröbels Pädagogik beschäftigt? Was hat 
mich an diesem „Erbe“ fasziniert, mich 
herausgefordert, mich intensiv mit dieser 
Pädagogik zu beschäftigen, sie mir zum 
„geistigen Besitz“ zu machen? Die Ant-

wort: Es ist die Person Fröbels, die mich 
fasziniert hat. Die „Menschenerziehung“ 
ist ein großartiges Buch und sicherlich 
ein Hauptwerk Fröbels. Aber aufregend 
fand ich ein anderes Fröbel-Dokument, 
seinen Brief an die „Frauen in Keilhau“ 
von August/September 1831, im Druck 
ein Buch von 150 Seiten! In diesem auto-
biographischen Brief, den ich 1964 erst-
mals intensiv kennen lernte, geht es dem 
Autodidakten Fröbel gar nicht um seine 
Pädagogik, sondern um seine Lebensge-
schichte, um die Entwicklungsgeschichte 
seines „Gemüts“, um die Entwicklung sei-
ner Trieb- und Gefühlswelt, um eine radi-
kale Analyse seiner Empfindungen zu an-
deren Menschen, insbesondere zu Frauen, 
um eine „Lebensbeichte“. Welcher andere 
Pädagoge hat eine solche Lebensbeichte 
in gleicher Ernsthaftigkeit und Radikalität 
vorgelegt? Der religiöse Autodidakt Fröbel, 
der sich selbst belehrende und sich seiner 
selbst bewusst werdende philosophieren-
de Pädagoge, der systematische Ergebnisse 
in Werkstattberichte auflösen kann, der 
Leben systematisiert und Theorie verle-
bendigt – dieses Lebenskonzept, dieses 
Selbstverständnis des Pädagogen Friedrich 
Fröbel hat mich damals gefesselt. Und die-
ser Bann von damals, diese Faszination 
einer großen Persönlichkeit hat mich bis 
heute nicht losgelassen.
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Sphärephilosophie

Fröbels Pädagogik der Schule und des Kindergartens ist in seiner metaphysischen 
„Lebensphilosophie“ der „Sphäre“ begründet. Fröbel begreift die Welt als „Schöp-
fung“ Gottes. Alles ist gottgeschaffen und strebt zum göttlichen Grund zurück. Jedes 
Seiende steht in polarer Spannung zu sich selbst und zum Ganzen der Welt und löst 
einigend diese Spannung in und durch seine Entwicklung. Jedes Seiende ist „Einheit“ 
(Art, „Wesen“) als das Ganze von Individuum („Einzelnheit“) und einzelnen Teilen 
(„Mannigfaltigkeit“). „Jedes Ding entwickelt seine sphärische Natur nur dadurch 
vollkommen, daß es sein Wesen in sich und durch sich in seiner Einheit, in einer 
Einzelnheit und in einer Mannigfaltigkeit darzustellen strebt und wirklich darstellt“ 
(Boldt/Knechtel/König 1982, I, S.183). Das telos natürlicher Entwicklung zeigen ex-
emplarisch Kristalle und Pflanzen, – so etwa der Baum. Der Mensch bedarf der Er-
ziehung, um sich in seinem Streben, seinem „sphärischen“ Wesen ahnend zu erfassen 
und denkend (re-flexiv) zu verstehen. Dann aber gewinnt er seine Freiheit, wenn er 
sich und den ganzen Kosmos als „sphärische“ Wirklichkeit begreift. Im Erfassen der 
Natur, des „Entgegengesetzten“, erfasst der Mensch sich selbst als das „Entgegenge-
setztgleiche“. Ziel dieser „Menschenerziehung“ ist universale „Lebenseinigung“. Jeder 
Mensch ist letztlich Philosoph. Durch universale Erkenntnis der Außenwelt  gewinnt 
er zugleich die Einsicht in die Individualität und Totalität seiner selbst.
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PROJEKTE DER AEED
Für die nächsten zwei Jahre wird sich die 
Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Erzie-
her in Deutschland zwei Themen beson-
ders widmen. Hierzu hat sie jeweils eine 
Projektgruppe berufen, die sich intensiv 
mit den Fragestellungen befassen werden.

Bildung und Gerechtigkeit
Diese im Zusammenhang mit internati-
onalen Untersuchungen in der Bildungs-
politik diskutierte Problematik ist auch 
unter dem Gesichtspunkt evangelischer 
Bildungsverantwortung ein drängendes 
Thema. In einem Thesenpapier hat der 
Leiter dieser Projektgruppe, Herr Eckhart 
Marggraf, Karlsruhe, die folgende Situati-
onsbeschreibung formuliert:

„Der eklatanteste Befund aller Studien 
und Untersuchungen zur Situation des 
Bildungswesens in Deutschland in den 
zurückliegenden Jahren ist das hohe Maß 
an Ungleichheit und Bildungsungerechtig-
keit. Eine der Hauptursachen dafür ist die 
extrem stark selektierende Wirkung des 
gegliederten Schulwesens. Das Bemühen 
um möglichst homogene Lerngruppen 
führt zum Ausschluss der Schwächeren 
und zur Benachteiligung der Kinder mit 
schwierigen Lernvoraussetzungen.

Im Laufe des Sommers 2006 hat die Kam-
mer für Soziale Verantwortung der EKD 
eine Denkschrift zur Armut in Deutsch-
land veröffentlicht, die in wünschens-
werter Breite erneut auf den Zusam-
menhang von sozialer Ungleichheit und 
Bildung aufmerksam macht. Auch die 
OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“, 
ebenfalls aus dem Sommer 2006, macht 
deutlich, dass die Benachteiligung sozial 
schwacher Schichten im Bildungswesen 
Deutschlands keineswegs abgenommen 

hat, sondern vielmehr weiter im Wachsen 
begriffen ist. Die Problematik ist in der 
Analyse unbestritten und unabweisbar, 
aber es ändert sich nichts im Handeln der 
Verantwortlichen in Politik und Gesell-
schaft. Auch der UN-Sonderbeauftragte 
für das Menschenrecht auf Bildung, Señor 
Vernor Muñoz Villalobos, hat auf diesen 
Sachverhalt in Deutschland aufmerksam 
gemacht.

Die bis jetzt von den Kultusministerien der 
Länder eingeleiteten Schritte haben diesen 
zentralen Aspekt so gut wie nicht in den 
Blick genommen. Die Konzentration auf 
Bildungsstandards geht an dieser Frage 
völlig vorbei und wirkt u.E. eher wie ein 
Ablenkungsmanöver. Für uns entsteht der 
Eindruck, als bestünde ein großer, nicht 
offen eingestandener Konsens unter den 
Bildungspolitikern, die erzeugte Ungleich-
heit, die ja nicht naturwüchsig ist, nicht 
verändern zu wollen. Darüber hinaus ist 
aus unserer Sicht in den herrschenden 
Bildungseliten ein deutlich erkennbares 
Interesse festzustellen, den erreichten Bil-
dungs- und damit verbundenen Lebens-
standard gegen Nachrückende zu vertei-
digen.

Zu den betroffenen Personenkreisen gehö-
ren in erster Linie Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund und aus sozial 
schwachen familiären Bezügen. Darüber 
hinaus ist generell eine Umschichtung der 
Bildungsmittel hin zum Elementarbereich 
überfällig.

Obwohl deutlich ist, dass hier grundle-
gende Veränderungen dringend anstehen, 
ist die Bereitschaft dazu sehr zögerlich 
oder auch hinhaltend ablehnend:
•  Dem Wissen darüber, dass der Elemen-

tarbereich als Bildungsbereich entwi-
ckelt werden muss, fehlen die wirklich 
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eingreifenden Handlungsschritte, die 
bisher nicht erfolgt sind. 

•  Auch sind bislang nicht wirklich ein-
schneidende Veränderung im Blick auf 
die Förderung benachteiligter Bevölke-
rungsgruppen vorgenommen worden. 

•  Das besondere Problem der Kinder und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
wird weiter verdrängt und weithin nur 
vordergründig angegangen. 

•  Die Frage des Zusammenhangs der Un-
gleichheit im Bildungswesen mit der 
Schulstruktur wird tabuisiert.

Die intensive Befassung mit Bildungs-
standards, ihrer Evaluierung und die 
Konzentration auf empirische Vergleichs-
untersuchungen wie die Folgen der  
PISA-Studien sind nach unserer Ein-
schätzung unangemessen, wenn sie nicht 
verbunden werden mit einer ernsthaften 
Ursachenanalyse und einem Angehen 
zentraler pädagogischer Aufgaben, wie 
der Frage nach einer Anpassung des Leh-
rerbilds und der Lehrerausbildung, der 
Qualität von Unterricht und seiner Siche-
rung und schließlich des grundlegenden 
Bildungsverständnisses in unserer Gesell-
schaft. Zu diesem Verständnis gehört das 
Leitbild eines mündigen Bürgers in einer 
demokratischen Zivilgesellschaft, die sich 
an Gerechtigkeit, Frieden und Nachhal-
tigkeit orientiert.

Aufs Ganze gesehen stellen wir fest, dass 
ein ökonomisches und funktionalis-
tisches Denken die Entscheidungspro-
zesse im Bildungswesen dominiert. Dazu 
kommt im Zusammenhang der Födera-
lismusdiskussion noch ein engstirniger 
Länderegoismus, der mehr an der Macht-
frage orientiert ist, als an der Frage, was 
die Entwicklung eines zukunftsfähigen 
Bildungswesens in Deutschland in erster 
Linie benötigt.“

Zukunft der Verbandsarbeit

Mit Vertreterinnen und Vertretern einiger 
Mitgliedsverbände der AEED und Mitglie-
dern des AEED-Vorstandes soll der Fra-
ge nachgegangen werden, welche Rolle 
Verbände evangelischer Lehrerinnen und 
Lehrer in Zukunft wahrnehmen können.
Bei den Mitgliedsverbänden der AEED fin-
den sich ähnliche Probleme:
•  Wie kann es gelingen, neue Mitglieder 

zu gewinnen?
•  Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die 

bereit sind, in den Verbänden Verant-
wortung zu übernehmen, sind schwer 
zu motivieren.

•  Wie verhält sich die aktuelle Verbands-
arbeit zu den Zielen, die in der Grün-
dungsphase bestimmend waren?

•  Die Verbände leiden unter abnehmender 
finanzieller Unterstützung der Kirchen.

•  Welche Erwartungen bestehen gegen-
über der AEED als Dachverband?

•  Wie müssen die Angebotsformen der 
Verbände heute aussehen? 

•  Was erwarten (potentielle) Mitglieder 
von dem Verband?

Im Herbst 2008 sollen die Ergebnisse der 
Projektberatungen der Vertreterversamm-
lung der AEED vorgelegt werden.
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INITIATIVE PROBELM-
SCHÜLERINNEN 

INTERVIEW MIT
WOLFGANG WINKLER

Wolfgang Winkler, Lehrer im Saarland 
und GEE-Mitglied, bedauert, dass zwar 
allerorts von problematischen Schüle-
rinnen und mehr noch Schülern gespro-
chen wird, aber kaum sichere Daten über 
dieses Phänomen existieren. Er hat eine 
Initiative gegründet, die Klarheit in die 
Sachlage bringen soll. Wir fragten ihn 
nach den Hintergründen seines Anlie-
gens.

Seit Jahren beobachte ich, dass die Zahl 
der von mir so bezeichneten Schüler/innen 
steigt und viele KollegInnen (verschiedene 
Schulformen und Standorte) bestätigen 
meinen Eindruck. Dadurch wird Lernen 
und Lehren enorm erschwert, häufig ver-
puffen Lehrerenergien oder werden über 
die Maßen gebunden. Leider gibt es keine 
amtlichen Zahlen über die Anzahl dieser 
Schüler/innen in unseren Schulen und wer 
nicht vor Ort arbeitet, kann sich von dem 
großen Ausmaß der dadurch entstehen-
den Probleme kein Bild machen. Ziel ist 
es daher, einer breiten Öffentlichkeit diese 
Problematik vor Augen zu führen, damit 
über die Öffentlichkeit noch mehr positive 
Bewegung in pädagogische Maßnahmen 
seitens der Ministerien kommt.

 

Zunächst einmal ist es mir wichtig zu un-
terstreichen, dass dieser Begriff von mir 
in Anführungszeichen verwendet wird 
und ich damit niemanden diskriminieren 
oder ausgrenzen will. Eine wissenschaft-
lich fundierte Untersuchung sollte eine 
wertfreie und differenzierte Definition 
liefern, die die von mir angesprochene 
Problematik ehrlich aufzeigt, anschlie-
ßend könnte nach klaren Kriterien eine 
Statistik erstellt werden. 
Gemeint sind übrigens nicht die schon 
statistisch erfassten Schulabbrecher. 
Natürlich bestehe ich nicht auf dem 
von mir benutzten Begriff und sollte es 
gelingen, eine bessere und treffendere 
Bezeichnung zu finden, würde es mich 
freuen.

Es gibt bereits Untersuchungen, die in die-
se Richtung gehen, doch meines Wissens 
fehlt hier eine bundesweite Vernetzung, 
die für alle Bundesländer verbindliche 
Aussagen aufzeigt. Eine Schwierigkeit be-
steht meiner Meinung nach in unserem 
föderalen Bildungssystem, weswegen ich 
diese Aktion ja auch bundesweit ausge-
richtet habe. Die KMK müsste eine solche 
Untersuchung unterstützen und auf ihre 
Agenda setzen.

 Sie haben eine Internetseite eingerichtet, in 
der Sie eine Unterschriftenaktion zu Pro-
blemschülerinnen und Problemschülern 
vorstellen. Welches Ziel verbinden Sie mit 
dieser Aktion?

Ist der Begriff Problemschüler oder Pro-
blemschülerin nicht ein sehr allgemeiner 
Begriff, der viel stärker differenziert wer-
den müsste?

Wenn Sie darauf abheben, dass es keine 
ausreichenden empirischen Daten zu die-
sem Problemfeld gibt, an wen richtet sich 
dann Ihr Appell? 


